
Einrichtung oder Erweiterung einer Gastwirtschaft 
 
Es wird benötigt: 
 
 a) schriftliches Gesuch mit Angabe über Anzahl Plätze, mit oder 
 ohne Alkoholausschank und genauen Standort. 
 
 b) Angaben über Betriebsart (Betriebskonzept) 
 
 c) Grundrissplan oder Planskizze mind. im Massstab 1:200, worauf 
 die Haupt-  und Nebenräume (WC, Lager, Küche usw.) ersichtlich 
 und die Plätze eingezeichnet sind. 
 
 d) Situationsplan 
 
 e) schriftliches Einverständnis des Gebäude- oder Grundeigen-
 tümers (kann auch auf Gesuch durch Unterschrift bestätigt werden)
  
 
Die vollständigen Gesuchsunterlagen sind an das Pass - und Patent-
büro, Mühlegasse 14, 4410 Liestal zuzustellen. 
 
Ablauf: 
Das Gesuch wird im nächst möglichen Kantonalen Amtsblatt publiziert. 
Die Einsprachefrist beträgt 10 Tage. Gleichzeitig werden die Unterlagen 
an den zuständigen Gemeinderat zur Stellungnahme weitergeleitet. 
Wenn keine Einsprachen eingehen und die Stellungnahme rasch ein-
trifft, dauert das Prozedere ca. 4 Wochen vom Eingangsdatum her ge-
rechnet. Andernfalls kann das Ganze durchaus wesentlich länger dau-
ern. 
 
Alkoholfreie Gastwirtschaften mit max. 10 Plätzen benötigen keine 
Bewilligung  
 
 
Zweckänderung:  
Diese Bewilligung hat mit dem Gastgewerbegesetz nichts zu tun, ist je-
doch nach Baugesetz zwingend notwendig! Darum zuerst auf dem 
Bauinspektorat in Liestal abklären, ob der Wunsch für eine Gastwirt-
schaft an diesem Standort überhaupt realisierbar ist und was dazu benö-
tigt wird. Ohne Zweckänderung kann auch keine Gastwirtschaftsbe-
willigung (und umgekehrt) erteilt werden! 
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Führung einer Gastwirtschaft 
 
 
 
Es wird benötigt: 
 
 a) Bewerbungsformular 
 
 b) Zentralstrafregisterauszug 
 
 c) Betreibungsauskunft 
 
 d) Kopie des Mietvertrages 
 
 e) Kopie des Arbeitsvertrages (Arbeitnehmer) 
 
 f) Kopie des Fähigkeitsausweises oder Diploms. 
 
 
 
Für die Führung einer Gastwirtschaft mit Alkoholausschank mit  
max. 10 Plätzen wird kein Fähigkeitsausweis (Wirtepatent) benötigt, je-
doch trotzdem eine Betriebsbewilligung! 
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Auszug aus der Verordnung des Gastgewerbegesetzes 
 
 
 
 
Bauliche Anforderungen 
 
 
§ 3  Allgemeine Anforderungen 
 
Betriebe oder Anlässe werden nur bewilligt, wenn in räumlicher und betrieblicher Hinsicht al-
le Vorkehren zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben getroffen worden sind und die  
Sicherheit der Gäste, der Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit gewährleistet ist.  
 
 
§ 4  WC - Anlagen 
 
Betriebe müssen über WC–Anlagen verfügen, welche der Grösse und Art des Betriebs an-
gepasst und leicht erreichbar sind. 
 
Für die Gäste müssen mindestens vorhanden sein: 
 
a. bis 10  Plätze:  1 WC und 1 Handwaschgelegenheit; 
 
b. 11 – 50  Plätze: für Damen 1 WC und eine Handwaschgelegenheit, für Herren 1 WC,

  1 Pissoir und eine Handwaschgelegenheit; 
 
c. 51 –150  Plätze: für Damen 3 WC und 2 Handwaschgelegenheit, für Herren 1 WC,

  3 Pissoir und 1 Handwaschgelegenheit; 
 
d. über 150 Plätze: für Damen 4 WC und 2 Handwaschgelegenheiten, für Herren 2 WC,

 4 Pissoir und 2 Handwaschgelegenheiten. 
 
Fussböden und Wände müssen aus harten, glatten, rissfreien und leicht zu reinigenden Ma-
terialien beschaffen sein. 
 
 
§ 5  Lüftung 
 
Räume für Bewirtung von Gästen und bei Bedarf weitere Betriebsräume müssen mit einer 
mechanischen Lüftung versehen sein. Die Lüftungsanlagen müssen gemäss den aktuellen 
technischen Möglichkeiten erstellt werden. 
 
Die Toiletten müssen mit einer natürlichen oder mechanischen Lüftung versehen sein. 
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